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größte, und hic und da wirklich für die unter solcher

Verzögerung Leidenden bald unerträglich ist: Daß cnd-

lieh von jcncn Quellen, die Beziehung eines à Conto

an die rückständigen Zehnde», uns den künftigen Los-

kauf dieser Gefalle, da wo diese lcztrc Maßregel sur

anwendbar und dienlich erachtet würde, natürlich

nicht auszuschließen wäre.

Diese Ihre Willensmcinnng, B. G,, wäre dein-
" nach entweder durch ein Dekret, oder durch eine Bot«

schasr an den Vollziehungsrath zu erklären. Jenes,
glaubte Ihre Comnußwn anfänglich, würde theils zu

einieer Beruhigung Ihrer schou so lauge vergebens

ans den gerechten Lohn ihrer Arbeit harrenden Geistlich-
kell diene», theils vnlleich'l die Zchend- und Grund-
zuisvsiichligen slbcr zu baldiger Entrichtung ihrer
Schuldigkeit à so viel williger wachen. Allein von

verschiedenen Seilen wurde uns die Bemerkung ge-

macht: Daß es einem grossen Theil unsrer Geistlichen

selber, eher unangcnxhm satte, und hie und da dense!-

ben zum wirklichen Nachtheil gereichen konnte, wenn in
unsern Gesetzen und Dekreten, die Zchend - und Grund-
zülSgefäüe betreffend, ihrer bey jeder Gelegenheit bcson-

ders Erwähnung geschähe; und daß es daneben für sie

weit tröstlicher, als stetes unfruchtbares Versprechen
seyn müsse, wenigstens alles Mögliche zu ihren Gunsten

mil jeder erhältlichen Beschleunigung in wirkliche Voll-
Ziehung zu setzen.

In dieler lezteyi Betrachtung halte» wir es für
zweckgcmäßcr, Ihnen B. G. anzutragen, an den Voll-
znhungsrath folgende Botschaft ergehen zu lassen.

- (Die Fortsetzung folgt.)

Mannigfaltigkeiten.
Dîe V rwaltunaskaminer des Cantons Luzeni

an ihre Mitbürger, hauptsächlich die Be-
sitzer zehendpfuchttgtr Güter.

Bürger!
Welcher Redliche unter Euch, dem die Religion

nnd ihre Diener lftb und achtcnswerlh stud, muß nicht
i» die Klagen miteinstimmen, welche die Geistlichkeit

unsers Cantons mit Recht über die bedaurenswürdigc

Lage anzuheben hat, in welche sie durch die im Jahr
Q?8 gcsezüch beschlossene Einstellung der Zehendgefälle,
b linahe die einzige Quelle ihres Lebensunterhalts, ge-
stürzt wurde?

Wenn sie aber gerecht ist diest Klage, darf die Geist-

lichtem nicht mit Recht von Euch erwarten daß- Ihr

zur Milderung alles beytragen werdet, was die Regie,
rung von Euch soderu kaun? Soll sie zweifeln, daß

Ihr nicht jedes Mittel crgrciffen werdet, wodurch der,
selbe» kann adgcholftn werden? Ein solches Mittel,
lüde Mitbürger, ist gesunden; ein Mittel, zu seinem

dringende» Zwecke hinreichend, und auf Gerechtigkeit,
weiche sonst dem bieder» Schweizervolke über Alles
heilig war, gegründet.

Es ist Euch, liebe Mitbürger, allen bekannt, daß
bey der Einstellung der Zehendgefälle, die helvetische

Regierung die Wicht ans sich nahm, alle diejenigen,
welche durch eine solche Maßregel nothwendig verkürzt
werden mußten, hinreichend zu entschädigen. Es war,
wie Ihr selbst ems-hen werdet, eine schwere Verpstich-

lung, wirklich so schwer, daß die Regierung, seilheri-

gcr Berechnung zuwlge, derselben auch dann nicht
l älte Genüge leisten können, wen» ihr auch die dem

helvetischen Volk durch die Sraatsvecsassunz anheuu-
gefallenen, aber von einer auswärtigen Armee aufoe-

zehrten ehemaligen Staatscassen » und Vorrachsinaga ir e

vollständig geblieben wären, und die Vorsehung nicht-
für gut gesunden hätte, unser Vaterland in den Krieg
Zwilchen größern Mächten verwickeln zu lassen.

Durch den Krieg schon gar wurde die Regierung-
in solche Verköstlgungen und Schulden gestürzt, daß
sie wähnend demselben nichts, nur beynahe nichts, für
die Geistlichkeil unmittelbar thun konnte, sondern auch
so erschöpft, daß sie izt um die Geistlichkeit auf eine'

hinreichende Art zu unterstützen, zu neuen, ihr mü
Recht zu Gebote stehenden Hülssquellcn, ihre Zuflucht
nehmen muß.

Sollte izt, da-alle andern Vürgerklasscn dem so'

sehnlichst gewünschten Frieden mit froher Hofmuig auf
bessere Tage entgegen sehen < die Geistliche allein d-e

Trostlose seyn? Sir, die Lehrer einer Religion, welche

recht verstanden, und werkthätig ausgeübt, allein woh-
res Gink und Wohlseyn gewährt Das können Schwel-
zer, Abkömmlinge eines biedern und frommen Volks;
nicht wollen; am wenigsten kaun das eine Regierung!
zugeben, welche dieses Volk vorstellt und leitet. Nein,'
sie ist fist entschlossen, es zu mildern das so traurige
als unverdiente Cchiksal der Geistlichkeit; sie wählt tazm
ein Mittel, das in den gegenwärtigen Umstände», im
Nüksicht auch ans unsern Canton, das einzige aber-

gerecht und ausführbar ist.

Oder, liebe Mitbürger ist es nicht aller Gerecht

tigkeit gemäß, und steht es nicht jeder Vernünftige untu

Gerechte unter Euch seivji ein, daß, wenn dà Re»-



gierung die Unterstützung und Entschädigung derjenigen

obliegt, weiche durch die Einstellung der Zchendgefäiie
leiden, sie auch das Rechl üdernonimcn Hal, von den.

jrnigc» Beylläge zu fovcrn, die den Zehnden seit drey
vollen Jahren gar nicht mehr entrichteten.

In dieser Betrachtung, und in Rnksicht der be son-

dem Umstände nnscrs Cantons, hat der Voll«. Rath
den unten mitabgcdrukten Beschluß gefaßt, weicher ver.
ordnet, daß von allen Zehendpsiichtigen Gülerbcsitzcrn

linseiS Cantons, vhne Ausnahme, der dritte Theil der

während drey -Iahren zurückgebliebenen Zehentgefälle,

entweder in Natur oder in Geld, nach dem Millelprus
dieser drey Jahre, soll enthoben, und der Geistlichkeit

aiS Entschädigung angewiesen werden.

Ein großer Mißverstand und Irrthum wäre es,

wenn Ihr, liebe Mitbürger, diese Beyträge als ein-

Abgabe anichcn wolltet. Sie sind eine Schuld, die

Ihr abzutragen verpflichtet seyd, so gut wie jede andre

Schuld sie sind eine Bezahlung auf Abschlag derjenigen

Verpflichtung, welche das Gesez denjenigen auszulegen

berechtigt und verpflichtet ist, welche den Zehnden nicht

mehr entrichten, folglich anskauffen sollen. So ist es

gemeint. Wer Euch die Sache anders vorstellt, be-

trügt sich entweder selbst, oder will Euch betrügen.

Indem Ihr also die Geistlichkeit, deren Nichtenischä-

dlgung Ihr selbst so laut mißbilliget, unterstützen helfet,

entladet Ihr Euch nur einer Schuld, die aus Euren

Gütern haftet.

Wir kennen zwar die Einwendungcn, welche gegen

diese so gerechte als dringende Verfügung der Regierung

gemacht werden. Man sagt Euch unter andern : diese

Verordnung betreffe unsern Canton allein, da doch

alle Cantoue unter ein Gesetz und unter eine Regierung

gehören.

Ihr müßt aber bedenken, daß andere Cantone ent.

weder keinen Zehnden zu entrichten hiemil auch nichts

an den gesezlichen Loskauf desselben zu bezahlen haben,

oder an Bodenzinsen zur Bezahlung der Geistlichkeit

verhältnißmäßig schon so viel abgestattet haben, als

izt von Euch an Zehnden gcfodert wird, wo hercnt.

gegen die Bodenzinse, welche in unserm Canton ein.

gegangen, äusserst unbeträchtlich sind.

Ucderhaupl müßt Ihr wohl bedenken, daß alles, was

die Geistlichkeit in andern Canlonea an ihre Enlschä-

dlgung erhalten hat, nicht mehr und nicht weniger

Nativnalznl war, als das ist, was izt vo» Euch gc.

sodert wird; oder sollte wohl der Loskauf, welchen

das iLescz für den zurückgebliebenen Zehnden fodera

kann, nicht auch National., nichl auch ein Eigenthum
der Republik seyn, worüber die Regierung zu dringen,
den Bedürfnissen verfügen kann und muß es Euch nicht
wenigstens eben sv lieb seyn, auS dem ivaS Ihr schul«

tig seyd, Eure eigne» Geistlichen zu »»lerstützcn, all
wenn es Euch von dcc Regierung, wie sie eS doch be.

rechtigl wäre, zur Unterstützung der Geistlichkeit emcs

andern Cantons, abgefedert würde?
Liebe Mitbürger! Höret die Stimme der Gncch«

tigkeit, nicht die der Unwissenheit, nicht die des Pur.

lheygeisteS, und um EuecS eigenen HeüS Willen, nicht

die Stimme derjenige», die erfinderisch an mancherley

scheinbare» Einwendungen im Grund nur den Unter,

hall der NeligionSlchrer zu yinlerlrà'n suchen. Wal

mich ihre Absicht seyn mag, so ist es doch offenbar,

daß, wenn ihr Bemühe» gelänge, die Religion selbst

satten müßte. Horchet auch nicht aus die Stimme
des groben Eigennutzes, der immer von Areicheit und

Rechten spricht, von den damit verbundrncn Pflichiw

aber wohlbedacht schweigt. Freyheit und Menschenrechlc

können einzig durch billige und redliche Erfüllung ber

Pflichten, aufrecht erhalten werben.

Wer sich den Pflichten entziehen will, begiedt ßch

auch stillschweigend seiner Ansprüche auf Freyheit und

Bürgcrrcchre, und versczl sich nothwendig in Umstände,

wo er die erstem erfüllen muß, ohne die lcztcr» ist.

„lessen zu können.

Diese Betrachtungen, liebe Mitbürger, diese Vor,

stcllungen, welche wir wohlmeynend dem Beschlusse bl-j

Vollz. Raihs vorausschicken, sollen — das hoffe» w>r

zu Eu er Verminst und GcrechtigkeitsLede — hmtt><

chen, um uns dcc traurigen No.'hmendigkcit zu eulle«

digen, jene Zwangsmittel anzuwenden, welche

dee Vollz. Rath zur Vollziehung seiner Verfügung an

die Hand giebt.
Um eines bitten wir Euch noch : Sollten Euch noch

Zweifei oder Bcdenk!ichte>reii aufstossen, öffnet sie uns

schriftlich oder mündlich, sie sollen Euch alle zu cime

gänzlichen Beruhigung aufgelöst werden.

Luzern, den 9. Hornung »801.
Gruß und Bruderliebe.

Der Präsident ber Verwaltungskammer.

Lorenz Meyer.
Im Namen der Verw. Kammer, dcr Obersthr.

Amrhyn.
Den Beschluß der Vollziehung, aus welchen sich diese

Proclamation bezieht, haben ww »m gestrigen Sl»ckt

geliefert.)
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